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A A R G A U

R A T G E B E R

W a s  g e s c h i e h t  m i t  d e r  A H V ,  w e n n  i c h  i n  P e n s i o n
g e h e ?

Das ordentliche Pensionsalter bei der

Aargauischen Pensionskasse APK liegt

für Frauen und Männer (noch) bei 63

Jahren, das AHV-Rentenalter für Frauen

bei 64 und für Männer bei 65. Die meis-

ten Lehrpersonen gehen in Pension, bevor

sie das AHV-Alter erreichen. Sie gelten

als Nichterwerbstätige und sind bis zum

AHV-Rentenalter weiterhin beitragspflich-

tig. Die Beiträge sind lückenlos zu bezah-

len. Fehlende Beitragsjahre können zu

einer Kürzung der Rente führen. Nichter-

werbstätige müssen dann keine eigenen

Beiträge bezahlen, wenn ihre Ehefrau oder

ihr Ehemann im Sinne der AHV erwerbs-

tätig, nicht bereits im AHV-Alter ist und

mindestens Beiträge in der Höhe von

850 Franken entrichtet (siehe auch AHV-

Merkblatt 2.03).

A H V - R e n t e  v o r b e z i e h e n ?

Frauen und Männer können im Rahmen

des flexiblen Rentenalters die AHV-Alters-

rente um ein oder zwei Jahre vorbeziehen

oder um ein bis höchstens fünf Jahre auf-

schieben. Wer die AHV-Altersrente vor-

bezieht, erfährt eine lebenslange Renten-

kürzung. Wer umgekehrt die Rente auf-

schiebt, erhält für die Dauer des gesam-

ten Rentenbezugs eine erhöhte Rente.

Kürzung und Zuschlag werden periodisch

der Lohn- und Preisentwicklung ange-

passt, zur Zeit bei einem Jahr Vorbezug

eine Kürzung um 6,8% (bei Frauen der

Jahrgänge 1942 bis 1947 um 3,4%) be-

ziehungsweise um 13,6% bei zwei Jahren

Vorbezug. Der Rentenvorbezug kann nur

auf ganze Jahre gewährt werden und muss

mindestens einen Monat vor Vollendung

des entsprechenden Altersjahres angemel-

det werden. Wer die Rente vorbezieht,

untersteht weiterhin der AHV-Beitrags-

pflicht (detailliertere Auskunft gibt das

AHV-Merkblatt 3.04).

W i e v i e l  G u t h a b e n ?

Wie kann man sich über das Guthaben

auf seinen individuellen AHV-Konten ein

Bild verschaffen?

Jede Lehrperson besitzt einen AHV-Ver-

sicherungsausweis. Die Ausgleichskasse

führt für jede versicherte Person ein indi-

viduelles Konto, das die wichtigste Grund-

lage für die Rentenberechnung darstellt.

Wünscht die versicherte Person die Ein-

tragungen zu überprüfen, so erhält sie auf

Antrag jederzeit kostenlos den Kontoaus-

zug von der Ausgleichskasse. Dieser kann

auch per E-Mail angefordert werden

W i e  h o c h  i s t  d i e
A H V - A l t e r s r e n t e ?

Zwei Faktoren bestimmen die Höhe der

Renten: Die «anrechenbaren Beitragsjah-

re» und das «massgebende durchschnitt-

liche Jahreseinkommen». Eine Vollrente

erhält, wer ab dem 20. Altersjahr bis zum

ordentlichen Rentenalter jedes Jahr lücken-

los AHV-Beiträge bezahlt hat. Im Weite-

ren beeinflusst das massgebende durch-

schnittliche Jahreseinkommen die Ren-

tenhöhe. Die Maximalrente ist höchstens

doppelt so hoch wie die Minimalrente von

Fr. 1075.–. Die Ehepaarrente darf höchs-

tens 150% der Maximalrente betragen.

U r s  N .  K a u f m a n n ,  a l v - S e k r e t ä r

Detailregelungen für spezielle Gruppen wie Verhei-

ratete, Geschiedene, Verwitwete, IV-Rentner, Ausge-

steuerte, Studierende müssen aus den Merkblättern

der AHV/IV entnommen werden, zu beziehen bei:

SVA Aargau, Sozialversicherung, Kyburgerstrasse 15,

5001 Aarau oder im Internet unter www.ahv-ag.ch.

(www.ahv.ch).


